
bei jedem vorkommenden Falle in ihrem gan¬
zen Umfange von dem Sekretär entworfen,
und auch nur schriftlich , jedoch in der denen
Edlkten überhaupt eigenen Form in der Kanzr
lei expedirt werden.

l6l.

Die Edikten hat der Bürgermeister und
zweiRache zu unterfertigen , sie sind in jenem
Orte , HK es derzeit gewöhnlich gewesen , zu
affigiren , und also so oftmal zu expediren , als
oft die Affigirung geschehen muß ; auch muß
jedes Edikt zu drei verschiedenenmalen in die
öffentlichen Zeitungsblatter eingedrücket werden.

Die adjustirte Expedizion ist mir möglicher
Beförderung dem Expeditor zuzuschicken . .

r) Von Ausfertigung und Zustel¬
lung der Expedizionen.

? > lSZ.
/ A > obald die von dem Präsidio adjustirte Exs

pedizio» dem Expeditor » zukömmt , hat
ftl-
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selber den Tag , an welchem sie in das Expe¬
dit gekommen , zur Seite anzumerken , dann
sich mit dem Aaxator zu dem Ende einzüver-
stehen , um dm Betrag der Gerichtstaxe zue
Seite anzumerken , die hievon nach Maaß der
Taxordnung zu entrichten kommet.

§ . 164«

Fände der Expeditor bei der von dem Ta5
xütor angemerkten Tax einen Anstand, hat er
selben dem Taxator zu eröffnen , und beede da¬
hin befliessen zu seyn , damit der Anstand nach
Vorschrift der Taxordnung in Güte behoben
werde ; konnten sie sich aber in ihrer Meinung
nicht vereinen , so solle sich der Entscheidung
halber an die Kammer verwendet werden,
wohin alle sich der Taxen halber ergebende
Anstands gehörig sind.

8 . r6 §.
Dann hat der Expeditor darob zu seyn,

damit in der Kanzlei die Ausfertigung der
Expedizion geschehe ; zu diesem Ende sollen die
Kanzlisten sich täglich des Morgens von z

h bis



^ rLWMrL '
) 114 (

bis 12 Uhr , dann des Nachmittags von z bis
6 Uhr in der Kanzlei einfinden , und die ihnen
vor : dem Expeditor vorlegende Arbeit ohne
Widerrede besorgen . Nur an den Ferialra-
gen ist genug , wenn deren io in der Kanzlei
sich einfinden , wo dann zwischen den bestehen¬
den Kanzlisten nach Anleitung des Expeditors
abzuwechseln ist.

Eben also haben vier Kanzlisten immer,
so lang der Rath fürwahret , und bei vorfal¬
lender häufigen Arbeit , so viel deren erfor¬
derlich sind , auch durch längere Zeit über die
Hieoben ausgemessenen Stunden in der Kanz¬
lei zu verbleiben , und bei dieser anhaltenden
Arbeit nach des Expeditors Anweisung abzu¬
wechseln.

tz. 166.

So bald die Expedizion abgeschrieben ist,
soll bei denen Stücken , die von dem Referen¬
ten selbst gemäß 8 - 147 . verfasset werden müs¬
sen , oder auch ordentliche Sentenzen sind , zwi¬
schen dem betreffenden Kanzlisten , und dem
Expeditor , in den übrigen minder wichtigen
Stücken aber zwischen dem Kanzlisten und ei¬

nem



rrem Registranten das Konzept mit der Ab-
schrift kollazioniret , die eingesch 'ichenen Schreibe
fehler alsogleich verbessert , in die Abschrift am
Rande des Papiers zum Zeichen der geschehe-
nen Kollazionirung der . Buchstaben e bergest-
zer werdetl.

§ . 167.

Dann hat der Expeditor Rücksicht zu nehs /
men , daß die Unterfertigung der Expedizionen
nach Vorschrift Z . 153 . L t

'
egg . geschehe»

168.

Das Konzept der Expedizion ist sogleich
nach der Kollazionirung in der Registratur zu¬
rück zu halten , und wenn der Lag der gesche¬
henen Zustellung von dem Gerichtsdiener ange¬
sagt , und von einem Registranten auf dem
Konzepte angemerket worden , zu reponiren.

169.

Die Zustellung an die betreffende Stelle
oder Parthei hat durch einen beeidigten Ge¬
richtsdiener (dem täglich auf einem halbgebro¬
chenen Bogen ein Verzeichniß deren ihm zur

h r Zu-
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Zustellung übergebenen Stücke von dem Exr
peditor einzuhündigen , und in diesem bloß der
Name der Expedizion , und wohin selbe zuzu¬
stellen sey , anzumerken ist ) zu geschehen , und

zwar folgendermaßen : 3) Was an eine hier-
kündige Stelle gelangt , ist lediglich bei dem
krotocollo Lxlübitorum der betreffenden Stel¬
le einzureichen, d) Was ausser Landes geht,
und der Post aufzugeben ist , hierüber hat der
Gerichtsdiener sich einen Amtsschein ausstel¬
len zu lassen , c) Was endlich an eine Parthei
gelanget , dieses hat der Gerichtsdiener nach
Vorschrift des zosten Kapitels der Gerichts¬
ordnung zuzustellen, sich aber auf seinem Tag¬
zettel bei dem Nro der betreffenden Expedizion
von jenem , dem er die Expedizion eingehandi-
get hat , eigenhändig die geschehene Zustellung
mittels blosser Zuschreibung des Namens be-
stückigen zu lassen.

Z . 17s.

An folgendem Tage hat sich jeder Ge¬
richtsdiener bei dem Expeditor ob der gesche¬
henen Zustellung zu legitimiren ; würe eine
Zustellung unterblieben , sich über die Ursache
zu rechtfertigen ; der Expeditor hat die rück¬
ständige Zustellung auf das folgende Tagzettel-
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zu übertragen , durch die Registranten bei den
zugestellten Expedizionen den Lag der gesches
henen Zustellung anmerken zu lassen , die dem
Gerichtsdiener behandigte Tagzettel aber in
der Registratur aufheben zu lassen.

8-

Unter den angestellten mehreren Gerichts
dienern hat der Expeditor die Arbeit mit eig¬
ner Gleichheit , und stater Abwechslung also
zu vertheilen , damit sowohl die Rarhssizungen,
so lang selbe dauren , jedesmal mit einem Ger
richtsdiener ausser der Rathsstube versehen,
als auch die Zusendungen an den Bürgermeis
ßer , Räche , und das Expedit besorget wer¬
den, dann die Aufgebung und Uibernahme bei
der Post geschehe , endlich die Zustellungen
nach Möglichkeit beförderet werden»

HVonbs
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